
 
 

 
 

 
 
Beschluss der  Landesversammlung  
am 21./22.11.2009 in Bamberg 
 
Abschaffung des Ehegattensplittings zugunsten einer 
Kindergrundsicherung 
 
Aufgrund der jüngsten Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichtes fordern die 

Bayerischen Grünen ihre MandatsträgerInnen auf Bundes- und Landesebene auf, sich 

für die Abschaffung des Ehegattensplittings einzusetzen. Das Ehegattensplitting in 

seiner jetzigen Form privilegiert vor allem die EinverdienerInnenehen - bestenfalls mit 

Minijob der PartnerIn – und berücksichtigt nicht die vielfältigen anderen Formen von 

Lebensgemeinschaften. Das von veralteten Vorstellungen geprägte System des 

Ehegattensplittings soll auf ein System umgestellt werden, das diejenigen entlastet, die 

tatsächlich Kinder aufziehen.  

 
Eine Aufhebung des Ehegattensplittings darf jedoch nicht zu einer einseitigen 

Mehrbelastung von Familien mit Kindern führen. Hierbei ist vor allem darauf zu achten, 

dass die Entlastung nicht wie bei der geplanten Erhöhung der Freibeträge der 

derzeitigen Regierungskoalition, überproportional bei Kindern gut verdienender Eltern 

ankommt. Ziel muss eine Kindergrundsicherung sein. 

 

 


